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§ 8 PolBEG
 PolBEG - Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Der Bundesminister für Inneres hat über den Antrag einen Bescheid zu erlassen. Hiebei hat er, ohne an eine

vom Antragsteller allenfalls vorgenommene nähere Bestimmung des Anspruches gebunden zu sein, über das

Bestehen einer Ersatzpflicht und – nach Erfordernis – über

1. 1.die im Verhältnis zu einem allenfalls bestehenden Verschulden des Antragstellers gerechtfertigte

Ersatzquote sowie

2. 2.die sich daraus und aus dem erlittenen Schaden ergebende Schadloshaltung

abzusprechen.

2. (2)Übersteigt der Betrag der Schadloshaltung, die einem Geschädigten zuerkannt werden soll, 2 180 Euro, so hat

der Bundesminister für Inneres ein Gutachten der Finanzprokuratur nach § 2 Abs. 1 Z 6 des

Finanzprokuraturgesetzes – ProkG, BGBl. I Nr. 110/2008, einzuholen.

3. (3)Hat der Bundesminister für Inneres im Rahmen des Parteiengehörs (§ 45 Abs. 3 des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991) den Antragsteller auch darüber in Kenntnis

gesetzt, wie er gemäß Abs. 1 zu entscheiden beabsichtigt, so bedarf ein dementsprechend abgefaßter Bescheid

keiner Begründung, wenn der Antragsteller binnen einer ihm einzuräumenden Frist von mindestens zwei

Wochen der in Aussicht genommenen Entscheidung ausdrücklich zugestimmt hat.

4. (4)Die Anfechtung von Bescheiden gemäß Abs. 1 und 3 beim Bundesverwaltungsgericht ist unzulässig.
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